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KONSTITUIERENDE SITZUNGEN DER INTERPARLAMENTARISCHEN
DELEGATIONEN1

ARTIKEL DER GESCHÄFTSORDNUNG BETREFFEND DIE KONSTITUIERENDEN 
SITZUNGEN DER INTERPARLAMENTARISCHEN DELEGATIONEN

Artikel 12 
Vorläufiger Vorsitz

1. In der in Artikel 134 Absatz 2 vorgesehenen Sitzung wie auch in jeder anderen Sitzung, 
die der Wahl des Präsidenten und des Präsidiums gewidmet ist, führt der scheidende Präsident 
oder andernfalls einer der scheidenden Vizepräsidenten entsprechend der Rangfolge oder, falls 
keiner von diesen anwesend ist, das Mitglied mit der längsten Mandatszeit den Vorsitz bis zur 
Verkündung der Wahl des Präsidenten.

2. Unter dem Vorsitz eines Mitglieds, das gemäß Absatz 1 vorläufig den Vorsitz führt, darf 
keine Aussprache stattfinden, deren Gegenstand nicht mit der Wahl des Präsidenten oder der 
Prüfung der Mandate zusammenhängt. 

Das Mitglied, das gemäß Absatz 1 vorläufig den Vorsitz führt, nimmt die in Artikel 3 Absatz 2 
Unterabsatz 2 genannten Befugnisse des Präsidenten wahr. Jede andere Frage bezüglich der 
Prüfung der Mandate, die aufgeworfen wird, während es den Vorsitz führt, wird an den mit der 
Wahlprüfung betrauten Ausschuss überwiesen.

Artikel 13
Kandidaturen und allgemeine Bestimmungen

1. Der Präsident, die Vizepräsidenten und Quästoren werden gemäß Artikel 169 in 
geheimer Wahl gewählt. Die Kandidaten werden mit ihrem Einvernehmen vorgeschlagen. 
Vorschläge können nur von einer Fraktion oder von mindestens 40 Mitgliedern gemacht 
werden. Wenn jedoch die Zahl der Kandidaten die Zahl der freien Sitze nicht überschreitet, 
können die Kandidaten durch Zuruf gewählt werden.

2. Bei den Wahlen des Präsidenten, der Vizepräsidenten und der Quästoren soll insgesamt 
einer gerechten Vertretung nach Mitgliedstaaten und politischen Richtungen Rechnung getragen 

                                               
1 Anwendbar auf interparlamentarische Delegationen, Delegationen in Gemischten Parlamentarischen Ausschüssen, 
Delegationen in parlamentarischen Kooperationsausschüssen und Delegationen in multilateralen Versammlungen



DV\788256DE.doc 2/6

DE

werden.

Artikel 14 
Wahl des Präsidenten - Eröffnungsansprache

1. Zunächst wird der Präsident gewählt. Die Kandidaturen sind vor jedem Wahlgang dem 
Mitglied, das gemäß Artikel 12 vorläufig den Vorsitz führt, zu unterbreiten, das sie dem 
Parlament zur Kenntnis bringt. Hat nach drei Wahlgängen kein Kandidat die absolute Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen erhalten, so können beim vierten Wahlgang nur die beiden Mitglieder 
Kandidaten sein, die im dritten Wahlgang die höchste Stimmenzahl erhalten haben; bei 
Stimmengleichheit gilt der Kandidat mit dem höheren Lebensalter als gewählt.

2. Sobald der Präsident gewählt ist, überlässt ihm das Mitglied, das gemäß Artikel 12 
vorläufig den Vorsitz führt, den Vorsitz. Allein der gewählte Präsident kann eine 
Eröffnungsansprache halten.

Artikel 164
Abstimmungsrecht

Das Abstimmungsrecht ist ein persönliches Recht.

Die Mitglieder geben ihre Stimme einzeln und persönlich ab.

Jeder Verstoß gegen diesen Artikel wird als schwere Störung der Sitzung im Sinne von Artikel 
153 Absatz 1 betrachtet und zieht die dort genannten rechtlichen Konsequenzen nach sich.

Artikel 168
Elektronische Abstimmung

1. Der Präsident kann jederzeit entscheiden, dass die in den Artikeln 165, 167 und 169
genannten Abstimmungen mittels elektronischer Abstimmungsanlage vorgenommen werden.
Sofern die Benutzung der elektronischen Abstimmungsanlage aus technischen Gründen nicht 
möglich ist, erfolgt die Abstimmung gemäß Artikel 165 oder gemäß Artikel 167 Absatz 2 bzw. 
Artikel 169.
Die technischen Anwendungsbestimmungen für die Benutzung der elektronischen 
Abstimmungsanlage werden vom Präsidium festgelegt.

2. Bei elektronischer Abstimmung wird nur das ziffernmäßige Abstimmungsergebnis 
festgehalten.
Wurde die namentliche Abstimmung nach Artikel 167 Absatz 1 beantragt, so wird das 
Abstimmungsergebnis namentlich festgehalten und in alphabetischer Reihenfolge nach 
Fraktionen in das Sitzungsprotokoll aufgenommen.

3. Die namentliche Abstimmung wird nach Artikel 167 Absatz 2 vorgenommen, wenn die 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder dies beantragt; ob diese Voraussetzung gegeben ist, kann 
durch die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Abstimmungsanlage ermittelt werden. 
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Artikel 169 
Geheime Abstimmung

1. Über Ernennungen wird unbeschadet der Anwendung von Artikel 13 Absatz 1, Artikel 
186 Absatz 1 und Artikel 191 Absatz 2 Unterabsatz 2 geheim abgestimmt.

Nur die Stimmzettel, die die Namen von Personen tragen, deren Kandidatur vorlag, werden bei 
der Berechnung des Abstimmungsergebnisses berücksichtigt.

2. Eine geheime Abstimmung kann auch erfolgen, wenn sie von mindestens einem Fünftel 
der Mitglieder des Parlaments beantragt wird. Ein solcher Antrag muss vor Eröffnung der 
Abstimmung gestellt werden.

Wird vor Eröffnung der Abstimmung von mindestens einem Fünftel der Mitglieder des 
Parlaments eine geheime Abstimmung beantragt, so ist eine solche Abstimmung von Parlament 
durchzuführen.

3. Ein Antrag auf geheime Abstimmung hat Vorrang vor einem Antrag auf namentliche 
Abstimmung.

4. Bei jeder geheimen Abstimmung zählen zwei bis acht durch das Los bestimmte 
Mitglieder die Stimmen, es sei denn, es erfolgt eine elektronische Abstimmung.

Bei Abstimmungen gemäß Absatz 1 können die Kandidaten nicht mit der Stimmenzählung 
beauftragt werden.

Die Namen der Mitglieder, die an einer geheimen Abstimmung teilgenommen haben, werden im 
Protokoll der Sitzung aufgeführt, in der diese Abstimmung stattgefunden hat.

Artikel 198
Einrichtung und Aufgaben der interparlamentarischen Delegationen

1. Auf Vorschlag der Konferenz der Präsidenten bildet das Parlament ständige 
interparlamentarische Delegationen und entscheidet über ihre Art und die Zahl ihrer Mitglieder 
im Hinblick auf ihre Aufgaben. Die Wahl der Mitglieder findet auf der ersten oder zweiten 
Tagung des neugewählten Parlaments für die Dauer der Wahlperiode statt. 

2. Die Mitglieder der Delegationen werden gewählt, nachdem sie der Konferenz der 
Präsidenten von den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern benannt worden sind. Die 
Konferenz der Präsidenten unterbreitet dem Parlament Vorschläge, die soweit möglich einer 
gerechten Vertretung nach Mitgliedstaaten und politischen Richtungen Rechnung tragen. Artikel 
186 Absätze 2, 3, 5 und 6 finden Anwendung. 

3. Die Konstituierung der Vorstände der Delegationen erfolgt nach dem für die ständigen 
Ausschüsse festgelegten Verfahren gemäß Artikel 191. 

4. Die allgemeinen Zuständigkeiten der einzelnen Delegationen bestimmt das Parlament. 
Erweiterungen oder Einschränkungen dieser Zuständigkeiten kann das Parlament jederzeit 
beschließen. 

5. Die für die Tätigkeit der Delegationen erforderlichen Durchführungsbestimmungen 
werden auf Vorschlag der Konferenz der Delegationsvorsitze von der Konferenz der Präsidenten 
beschlossen. 
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6. Der Vorsitz erstattet dem für auswärtige Angelegenheiten und Sicherheit zuständigen 
Ausschuss Bericht über die Tätigkeit der Delegation. 

7. Der Vorsitz einer Delegation erhält die Möglichkeit, von einem Ausschuss gehört zu 
werden, wenn ein Punkt auf der Tagesordnung steht, der den Zuständigkeitsbereich der 
Delegation betrifft. Das Gleiche gilt bei Sitzungen einer Delegation für den Vorsitz oder 
Berichterstatter dieses Ausschusses.

Artikel 200
Gemischte Parlamentarische Ausschüsse

1. Das Europäische Parlament kann mit den Parlamenten von mit der Gemeinschaft 
assoziierten Ländern oder Staaten, mit denen Beitrittsverhandlungen eingeleitet worden sind, 
Gemischte Parlamentarische Ausschüsse bilden. 

Diese Ausschüsse können an die beteiligten Parlamente zu richtende Empfehlungen ausarbeiten. 
Diese werden im Falle des Europäischen Parlaments an den zuständigen Ausschuss überwiesen, 
der Vorschläge für ihre Weiterbehandlung unterbreitet.

2. Die allgemeinen Zuständigkeiten der einzelnen Gemischten Parlamentarischen 
Ausschüsse werden vom Europäischen Parlament und in den Abkommen mit den Drittländern 
festgelegt. 

3. Für Gemischte Parlamentarische Ausschüsse gelten die Verfahrensvorschriften, die in 
dem jeweiligen Abkommen festgelegt sind. Sie gründen sich auf Parität zwischen der 
Delegation des Europäischen Parlaments und der des Partnerparlaments. 

4. Gemischte Parlamentarische Ausschüsse geben sich eine Geschäftsordnung und 
unterbreiten sie den Präsidien des Europäischen Parlaments und des Partnerparlaments zur 
Billigung. 

5. Die Wahl der Mitglieder der Delegationen des Europäischen Parlaments in den 
Gemischten Parlamentarischen Ausschüssen sowie die Konstituierung der Vorstände dieser 
Delegationen erfolgen nach dem für die interparlamentarischen Delegationen festgelegten 
Verfahren.
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ANLAGE I

Bestimmungen zur Durchführung von Artikel 9 Absatz 1 - Transparenz und
finanzielle Interessen der Mitglieder

Artikel 1
1. Ein Mitglied, das ein unmittelbares finanzielles Interesse an dem behandelten 
Gegenstand hat, teilt dies mündlich mit, bevor es im Parlament oder in einem seiner Gremien 
das Wort ergreift beziehungsweise als Berichterstatter vorgeschlagen wird.

2. Bevor Mitglieder rechtskräftig als Amtsträger des Parlaments oder eines seiner Gremien 
gemäß den Artikeln 13, 191 oder 198 Absatz 2 GO benannt werden bzw. in einer offiziellen 
Delegation gemäß Artikel 68 bzw. Artikel 198 Absatz 2 GO mitwirken kann, müssen sie die 
Erklärung gemäß Artikel 2 ordnungsgemäß ausgefüllt haben.

Artikel 2
Die Quästoren führen ein Register, in dem alle Mitglieder persönlich und genau folgendes 
angeben:

a) berufliche Tätigkeiten sowie alle sonstigen gegen Entgelt ausgeübten Funktionen oder 
Tätigkeiten,

b) jegliche Entschädigung, die es für die Wahrnehmung eines Mandats in einem anderen 
Parlament erhält,

c) jegliche finanzielle, personelle oder materielle Unterstützung, die den Mitgliedern 
zusätzlich zu den vom Parlament bereitgestellten Mitteln im Rahmen ihrer politischen Tätigkeit 
von Dritten gewährt werden, wobei die Identität dieser Dritten anzugeben ist.

Die Mitglieder versagen sich bei der Ausübung ihres Mandats die Annahme aller anderen 
Geschenke oder Zuwendungen.

Die Erklärungen zur Aufnahme in das Register werden unter der persönlichen Verantwortung 
der Mitglieder abgegeben und müssen jährlich auf den neuesten Stand gebracht werden.

Das Präsidium kann von Zeit zu Zeit eine Liste der Punkte angeben, die seiner Ansicht nach zur 
Aufnahme in das Register angegeben werden müssen.

Kommen Mitglieder nach entsprechender Aufforderung ihrer Verpflichtung zur Abgabe der 
Erklärung gemäß Buchstaben a und b nicht nach, so mahnt der Präsident erneut zur Abgabe der 
Erklärung innerhalb von zwei Monaten. Verstreicht die Frist, ohne dass die Erklärung 
abgegeben wird, werden die Namen der betreffenden Mitglieder unter Hinweis auf den Verstoß
im Protokoll des ersten Sitzungstags jeder Tagung nach Fristablauf veröffentlicht. Verweigern 
die Mitglieder auch nach Veröffentlichung des Verstoßes die Abgabe der Erklärung, wendet der 
Präsident das Verfahren zu deren Ausschluss nach Artikel 153 GO an.

Die Vorsitze von Gruppierungen von Mitgliedern, und zwar sowohl von interfraktionellen 
Arbeitsgruppen als auch anderen inoffiziellen Gruppierungen von Mitgliedern, sind gehalten, 
jegliche finanzielle oder materielle Unterstützung (z.B. Unterstützung im Sekretariatsbereich) 
anzugeben, die, falls sie einzelnen Mitgliedern angeboten wird, gemäß diesem Artikel 
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angegeben werden müsste.

Die Quästoren sind für die Führung dieses Registers und für die Ausarbeitung detaillierter 
Regelungen über die Angabe einer Unterstützung von außen durch solche Gruppierungen 
verantwortlich.


